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Steuern sparen mit Generali
Wie fülle ich meine Steuererklärung aus?
Ausgabe 2026

Gut versteuert ist halb vorgesorgt. In dieser Übersicht erfahren Sie, wie Sie die  
Angaben zu Ihren Versicherungen in die Steuererklärung übertragen.

Säule 3a – Bescheinigung über Vorsorgebeiträge 

Ihre jährlichen Beiträge in die Säule 3a können Sie vom 
steuerbaren Einkommen abziehen. Damit sparen Sie 
jedes Jahr Steuern. Für das Steuerjahr 2025 beträgt der 
maximale Steuerabzug CHF 7’258 (für Berufstätige  
mit 2. Säule) bzw. CHF 36’288 (für Berufstätige ohne  
2. Säule).

Übertrag in die Steuererklärung 
Tragen Sie die einbezahlten Beträge in der Rubrik Ab-
züge ein unter «Beiträge an anerkannte Formen der geb. 
Selbstvorsorge (Säule 3a)» (vgl. Abbildung 1).

Hinweis: Für 3a-Verträge fällt in der Schweiz keine 
Vermögenssteuer an. Sie müssen den Rückkaufswert 
nicht in der Steuererklärung angeben. Deshalb erhalten 
Sie von uns nicht automatisch ein Dokument über den 
Rückkaufswert. Falls Sie dies wünschen, dann können 
Sie gerne eine jährliche Vertragsauskunft bestellen unter 
life.ch@generali.com.

Säule 3a und Säule 3b – Steuerbescheinigung  
Rentenleistungen

Säule 3a 
Es gibt keine Vermögenssteuer für Lebens- und Leib-
rentenversicherungen. Jedoch müssen Sie Einkommens-
steuern bezahlen für Ihre Renten bei Erwerbsunfähigkeit 
oder Verlust der Grundfähigkeiten sowie für Leibrenten.

Übertrag in die Steuererklärung 
100% der Leistung (Total) eintragen unter «Einkünfte aus 
Sozial- und anderen Versicherungen, Leibrenten» (vgl. 
Abbildung 2).

Säule 3b 
Sie müssen Einkommenssteuern bezahlen für Ihre  
Renten bei Erwerbsunfähigkeit oder Verlust der Grund-
fähigkeiten sowie für Leibrenten. 

Abbildung 1: Säule 3a – Bescheinigung über Vorsorgebeiträge

14.  Beiträge an anerkannte Formen der geb. Selbstvorsorge (3. Säule a)

14.1     262   Bescheinigung 260

14.2    263    Bescheinigung  261

Ehemann/Einzelpers./P1 eff. CHF

Ehefrau/P2 eff. CHF

Abbildung 2: Steuerbescheinigung Rentenleistungen

3. Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen, Leibrenten
3.1 AHV-/IV-Renten (100%) Ehemann / Einzelperson / P1   AHV  IV   130

  Ehefrau / P2   AHV  IV  131

3.2 Renten / Pensionen    
 Ehemann / Einzelpers. / P1  960 961  134

 Ehemann / Einzelpers. / P1   962 963  135

 Ehefrau / P2  964 965  136

 Ehefrau / P2  966 967  137

3.3 Erwerbsausfallentschädigungen aus Arbeitslosenversicherung
 Ehemann Einzelperson / P1    Bescheinigung 140

 Ehefrau / P2   Bescheinigung 141

 Betrag Prozente
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Übertrag in die Steuererklärung 
Übertragen Sie folgende Werte unter «Einkünfte aus  
Sozial- und anderen Versicherungen, Leibrenten»  
(vgl. Abbildung 2):

Für eine Rente bei Erwerbsunfähigkeit oder Verlust der 
Grundfähigkeiten 100% der Leistung (Total). 

Bisher wurde bei Leibrenten generell ein Anteil von  
40 Prozent als pauschaler Ertragsanteil besteuert.  
Künftig wird der steuerbare Ertragsanteil der garantierten 
Rentenleistung bei Leibrentenversicherungen nach  
Versicherungsvertragsgesetz in Abhängigkeit des 
Höchstzinssatzes der Eidgenössischen Finanzmarkt
aufsicht FINMA berechnet. 

Den gesamten steuerbareren Ertragsanteil entnehmen 
Sie bitte aus dem Dokument «Steuerbescheinigung  
Rentenleistungen».

Säule 3b – Steuerbescheinigung Rückkaufswert

Sie erhalten dieses Dokument, sobald Ihr Vertrag einen 
Rückkaufswert gebildet hat. In der Regel ist dies nach 
drei Jahren der Fall. 

Reine Todesfallversicherungen sowie Renten bei Er-
werbsunfähigkeit oder Verlust der Grundfähigkeiten 
müssen nicht als Vermögen versteuert werden. Für 
Leibrentenversicherungen hingegen bezahlen Sie auch 
während der Bezugszeit Vermögenssteuern. 

Übertrag in die Steuererklärung 
Das «Total des steuerbaren Vermögenswertes» übertra-
gen Sie in die Rubrik Bewegliches Vermögen unter 
«Lebens- und Rentenversicherungen» (vgl. Abbildung 3). 

Säule 3b – Steuerbescheinigung Versicherungs­
prämien für die Kantone Freiburg und Genf

Falls Sie im Kanton Freiburg oder Genf wohnen, erhalten 
Sie dieses Dokument für Ihre Säule 3b. Freiburg und Genf 
sind die einzigen Schweizer Kantone, die steuerlich spe-
zielle Abzugsmöglichkeiten gewähren für die Säule 3b.

Für die übrigen Kantone 
Bei den übrigen Kantonen kann nur ein beschränkter Teil 
der Prämien vom steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden. Es gibt kantonal bedingte Unterschiede. Im Allge-
meinen ist dieser Abzug Teil einer Pauschale, die auch die 
Krankenkassen- und gewisse Unfallversicherungsprämien 
sowie die Zinserträge auf Sparkapital beinhaltet. Zudem 
ist die Pauschale von der Familiensituation abhängig. 
Sollten Sie eine entsprechende Bescheinigung benötigen, 
stellt Ihnen unser Kundenservice gerne auf Anfrage eine 
zu. Bei steuerrechtlichen Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. 

Säule 3b – Steuerbescheinigung Policendarlehen

Mit Ihrem Policendarlehen sparen Sie Steuern, denn Sie 
vermindern damit Ihr steuerbares Vermögen respektive 
Einkommen.

Übertrag in die Steuererklärung 
Den «angefallenen Zins» übertragen Sie in die Rubrik 
Abzüge unter «Schuldzinsen», den «Darlehensschuld-
saldo» führen Sie im «Schuldenverzeichnis» auf (vgl. 
Abbildung 4).

Säulen 3a und 3b – Prämiendepots und Prämien­
sperrdepots

Bei Prämiendepots und Prämiensperrdepots müssen 
Sie Saldo und Zinsen wie bei einem Bankkonto dekla-
rieren. Das Dokument von Generali nennt die Beträge. 
Steuerlich gibt es einen Unterschied zwischen Prämien-
depots und Prämiensperrdepots: 

Beim Prämiendepot fallen Verrechnungssteuern an 
auf Zinserträge über CHF 200 pro Kalenderjahr. Auf die 
Erträge des Prämiensperrdepots bezahlen Sie keine 
Verrechnungssteuer.

Übertrag in die Steuererklärung 
Sie tragen den Wert des Depots ins Wertschriften- und 
Guthabenverzeichnis ein. Sie sehen den Betrag auf dem 
Dokument von Generali. Die Erträge des Prämiendepots 
tragen Sie ein unter «Werte mit Verrechnungssteuer-

Abbildung 3: Steuerbescheinigung Rückkaufswert

30. Bewegliches Vermögen

30.3 Lebens- und Rentenversicherungen (Steuerwert gem. Bescheinigung der Versicherungsges.)
 Versicherungsgesellschaft Abschlussjahr Ablaufsjahr Steuerwert 
    
    
    
      Total  406

Abbildung 4: Steuerbescheinigung Policendarlehen

11.  Berufsauslagen bei unselbständiger Erwerbstätigkeit

11.2 Ehefrau / P2     Berufsauslagen 240

12.  Schuldzinsen (soweit nicht schon unter Ziff. 2 abgezogen)   Schuldenverzeichnis 250

13. Unterhaltsbeiträge und Rentenleistungen
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abzug», so erhalten Sie die Verrechnungssteuer wieder 
zurück. Den Ertrag des Prämiensperrdepots führen Sie 
auf unter «Werte ohne Verrechnungssteuerabzug». 

Auszahlungskonto

Bei einem Auszahlungskonto müssen Sie Saldo und 
Zinsen angeben wie bei einem Bankkonto. Es fallen Ver-
rechnungssteuern an auf Zinserträge über CHF 200 pro 
Kalenderjahr. 

Übertrag in die Steuererklärung 
Tragen Sie den Wert des Auszahlungskontos ins Wert-
schriften- und Guthabenverzeichnis ein. Sie sehen den 
Betrag auf dem Dokument von Generali. Die Erträge 
des Auszahlungskontos tragen Sie ein unter «Werte mit 
Verrechnungssteuerabzug», so erhalten Sie die Verrech-
nungssteuer wieder zurück.

Auszahlungspläne

Die Auszahlungspläne werden steuerlich ähnlich wie 
Bankkonten behandelt.

Übertrag in die Steuererklärung 
Steuerlich besteht ein Unterschied, ob sich Ihr Vertrag 
in der Aufschubszeit oder der Auszahlungszeit befindet. 
Während der Aufschubszeit tragen Sie das «Total des 
steuerbaren Vermögenswertes» ins Wertschriften- und  
Guthabenverzeichnis unter «Steuerwert» ein. Den Wert 
finden Sie auf dem Dokument von Generali. Während 
der Auszahlungszeit tragen Sie das «Total des steuer-
baren Vermögenswertes» ebenfalls unter «Steuerwert» 
ein. 

Zudem müssen Sie während der Auszahlungszeit den 
Ertrag angeben: Übertragen Sie den Betrag unter  
«Verrechnungssteuerpflichtiger Bruttoertrag (Zinsquote)» 
ins Wertschriften- und Guthabenverzeichnis unter  
«Werte mit Verrechnungssteuerabzug».

Für unsere Kunden mit Waadtländer Policen

Für Waadtländer Policen gelten spezielle steuerliche 
Regelungen. Ihre Steuerbehörde weiss hier Bescheid.
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Informationen zu den Anlagefonds
Ihr Kapital ist bei uns in guten Händen

Änderungen der Fondspalette

Einige Lebensversicherungen legen den Sparteil in Anlagefonds an. Generali beobachtet aktiv das Geschehen  
an den Finanzmärkten und passt ihre Fondspalette den aktuellen Gegebenheiten an. 2025 haben sich bei den  
angebotenen Fonds folgende Änderungen ergeben:

Datum  
Fondswechsel Alter Fonds Neuer Fonds

Betroffene   
Anlagepläne

25.03.25 UBAM SICAV – Bell US Equity AC  
capitalisation  
Valoren-Nr. 38551790 / 
ISIN LU1704633400

JPMF – America Equity Fund A (acc.)  
Valoren-Nr. 2051056 / 
ISIN LU0210528500

167, 168, 202, 302

14.08.25 DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap LC 
Valoren-Nr. 43448580 / 
ISIN LU1863262298

JPM Europe Sustainable Small Cap Equity 
A Acc EUR 
Valoren-Nr. 51013434 / 
ISIN LU2076839146

218, 343, 355

14.08.25 DWS Aktien Schweiz CHF LC 
Valoren-Nr. 3029161 / 
ISIN DE000DWS0D27

UBS (CH) Equity Fund –  
Swiss High Dividend (CHF) P-dist 
Valoren-Nr. 12727638 / 
ISIN CH0127276381

203, 204, 208, 
209, 210, 211, 
354, 355

Diese Fondswechsel sind für Sie kostenlos und spesenfrei. An den Vertragsbedingungen ändert sich nichts. Falls Ihr Vertrag eine 
garantierte Erlebensfallleistung enthält, bleibt diese selbstverständlich bestehen.
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